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§ 19 GebG

GebG - GebUhrengesetz 1957

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Hat eine der Gebuhr nach der GroéRRe des Geldwertes unterliegende Schrift (Urkunde) mehrere einzelne
Leistungen zum Inhalt oder werden in einem und demselben Rechtsgeschafte verschiedene Leistungen oder eine
Hauptleistung und Nebenleistungen bedungen, so ist die Gebuhr in dem Betrage zu entrichten, der sich aus der
Summe der GebUhren fur alle einzelnen Leistungen ergibt. Als Nebenleistungen sind jene zusatzlichen Leistungen
anzusehen, zu deren Gewahrung ohne ausdruckliche Vereinbarung nach den allgemeinen Rechtsvorschriften
keine Verpflichtung besteht.

2. (2)Werden in einer Urkunde mehrere Rechtsgeschafte derselben oder verschiedener Art, die nicht
zusammenhangende Bestandteile des Hauptgeschaftes sind, abgeschlossen, so ist die Gebuhr fur jedes einzelne
Rechtsgeschaft zu entrichten. Die in der Urkunde Uber das Hauptgeschaft zwischen denselben Vertragsteilen zur
Sicherung oder Erfullung des Hauptgeschaftes abgeschlossenen Nebengeschafte sind geblhrenbefreit, wenn das
Hauptgeschaft nach diesem Gesetz oder einem Verkehrsteuergesetz einer GebUhr oder Verkehrsteuer unterliegt;
fur Sicherungs- und Erflllungsgeschafte zu Darlehens-, Kredit-, Haftungs- und Garantiekreditvertragen sowie zu
den im Rahmen des Factoringgeschaftes (8 1 Abs. 1 Z 16 BWG) getroffenen Vereinbarungen Uber die Gewdhrung
eines Rahmens fur die Inanspruchnahme von Anzahlungen gilt 8 20 Z 5.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 144/2001)

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/gebg/paragraf/20
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_144_1/2001_144_1.pdf
file:///

	§ 19 GebG
	GebG - Gebührengesetz 1957


